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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenent-
wässerung des Zweckverbandes JenaWasser 

 
 
vom 09.02.2004 
veröffentlicht im Amtsblatt Jenawasser Nr. 2/04 vom 18.02.2004, S. 6 
 
Folgende Änderung wurden berücksichtigt: 
 1. Änderungssatzung vom 20.12.2007 (Amtsblatt JenaWaser Nr. 1/2008 vom 09.01.2008, S. 10) 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenentwässe-
rung des Zweckverbandes JenaWasser 
 
Aufgrund der §§ 17, 22 und 42 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 11. 
Juni 1992 (GVBl. S. 232) in der aktuellen Fassung sowie § 12 Abs. 1 Satz 4 Thüringer Kommunal-
abgabengesetz in der aktuellen Fassung und § 10 der Verbandssatzung in der aktuellen Fassung 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 19. November 2007 die folgende 1. Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenentwässerung 
des Zweckverbandes JenaWasser vom 11.02.2004 beschlossen: 
 

§ 1 
Einleitungsgebühren für die Straßenentwässerung 

 
Für das Einleiten von Niederschlagswasser von öffentlichen Straßen im Sinne von § 2 Abs. 1 des 
Thüringer Straßengesetzes erhebt der Zweckverband eine jährliche Straßenentwässerungsgebühr 
in Höhe von 0,77 € pro Quadratmeter des an die öffentliche Entwässerungseinrichtung ange-
schlossenen Straßengrundes. Als angeschlossene Flächen gelten auch diejenigen, die ohne direk-
ten Anschluss in die öffentliche Einrichtung entwässern. 
 
Dabei ist unter dieser Einleitung ohne leitungsmäßige Verbindung diejenige zu verstehen, bei der 
von versiegelten Flächen, die nicht direkt an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlos-
sen sind, Regenwasser oberirdisch aufgrund natürlichen Gefälles oder anderer Gegebenheiten so 
abgeleitet wird, dass es in die leitungsgebundene öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangt. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner für die Straßenentwässerungsgebühren ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Träger der Straßenbaulast ist. 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
Die Straßenentwässerungsgebührenschuld für Niederschlagswasser entsteht am Ende jeden Ka-
lenderjahres. 
 

§ 4 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Die Einleitung wird grundsätzlich jährlich abgerechnet. Die Einleitungsgebühren werden jeweils 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Der Zweckverband kann angemessene periodische Vorauszahlungen (Abschläge) auf die Ge-
bührenschuld verlangen, deren Höhe anhand der in der vorhergehenden Abrechnungsperiode ent-
standenen Gebührenschuld, ggf. unter Berücksichtigung der zu erwartenden Schuldhöhe, ermittelt 
wird. Die Vorauszahlungen sind in Höhe eines Elftels der Jahresabgabenschuld in den auf den 
Abrechnungsmonat folgenden zehn Monaten jeweils zum 15. eines Monats fällig. 
 
(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes infolge geänderter Satzung die Gebühren, 
so wird die neue Einleitungsgebühr zeitanteilig berechnet. 
 
(4) Abweichend von Absatz 1 kann der Zweckverband eine abweichende Abrechnung der Einlei-
tung festlegen. 
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§ 5 
Pflichten des Gebührenschuldners 

 
(1) Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, dem Zweckverband die für die Höhe der Schuld maß-
geblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen - 
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 
(2) Er ist weiterhin verpflichtet, die zur Abgabenerhebung notwendigen Auskünfte zu erteilen sowie 
die zur Ermittlung einer Abgabe notwendigen Daten vollständig und wahrheitsgemäß offen zu le-
gen. Das gilt auch für den Fall, dass diese Angaben für die Gebührenerhebung erst in der Zukunft 
erheblich sind. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 


